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Die Beſtrafungen nach dem Geſchlecht und der Staatsangehörigkeit
der Beſtraften . B .
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Bei den Männern hat fih die Zahl der Beſtrafungen gegen das Jahr 1890 um 462 oder

11,1 h vermehrt , während fie bei ben Frauen um 61 ober 16,7 /½ͤ zurückgegangen iſt . Innerhalb

der einzelnen Kreiſe bewegt ſich der Antheil der Frauen zwiſchen 3 , % ( Waldshut ) und 13,1 h

( Mosbach ) .
Von der Geſammtzahl der Beſtrafungen kamen ähnlich wie im Vorjahre auf die Kreiſe Mann⸗

heim ( 905 ) , Karlsruhe ( 896 ) und Freiburg ( 718 ) die meiſten , auf die Kreiſe Villingen , Baden

(je 176 ) und Waldshut ( 101 ) die wenigſten Fälle .

Bei Betrachtung der Staatsangehörigkeit der Beſtraften findet man , daß 1 790 oder 36,2 9%

der Beſtrafungen auf Badener , 2 699 oder 54,6 / auf Angehörige anderer deutſcher Bundes⸗

ftaaten umd 451 oder 9,1 °l auf Reichsausländer entfallen , während in 4 Fällen ( 0,1/ ) die Her —

kunft unermittelt blieb . Gegen das Vorjahr hat ſich dieſes Verhältniß nicht weſentlich verändert .

Im Kreiſe Freiburg ſind unter den Beſtraften wieder die Inländer ( 54,2 / ) überwiegend , dagegen

betragen die badiſchen Staatsangehörigen in den in einer weniger centralen Lage befindlichen Kreiſen

Konſtanz nicht einmal ein Drittel ( 27,8 o ) und Mosbach weniger als ein Fünftel ( 17,9 ) .

Die Tabelle C auf Seite 19 veranſchaulicht die Häufigteit der Beſtrafungen in den Amts —

bezirken mit Unterſcheidung der männlichen und weiblichen Beſtraften , der badiſchen Staatsange —

hörigen unter denſelben und der Ausländer , ſowie mit Angabe der Art der Uebertretung und der

ſtrafenden Behörden ; endlich enthalt fie unter Vergleichung der Ergebniſſe für die Jahre 1890

und 1891 eine Ueberſicht über die Zu- oder Abnahme der Straffälle im letztgenannten Jahre .

Hiernach find die wegen Bettels oder Landſtreicherei beſtraften Frauen am zahlreichſten in

Karlsruhe ( 36 ) geweſen , dann folgen Mannheim (27), Tauberbiſchofsheim ( 23 ) und Heidelberg ( 20) .

Die Zahl der beſtraften Ausländer überwog in 43 , diejenige der beſtraften Badener in 8

Amtsbezirken , während in 1 Amtsbezirk ( Neuſtadt ) ebenſoviele Inländer wie Ausländer Be⸗

ſtrafungen erlitten . Nahezu 7j der Geſammtzahl der Beſtraften waren badiſche Staatsangehörige

in dem die Landesgrenze nicht berührenden Amtsbezirk Freiburg . Dagegen betrug die Zahl der be —

ſtraften Ausländer mindeſtens das doppelte der Badener in 8 , das dreifache jener in 7 , das vier —

fache in 3, das fünffache in 2 Amtsbezirken (Ettlingen und Oberkirch ) , das ſechs⸗ , ſieben - und acht—

fache in je 1 Bezirke ( Buchen , Eppingen und Wertheim) .
Die relativen Zahlen , welche die Uebertretungen der Art nach unterſcheiden, ob lediglich Bettel

pber Landſtreicherei oder beides zuſammen die Beſtrafungen veranlaßten , ſtimmen mit denjenigen

der Vorjahre annähernd überein .

Von den ſtrafenden Behörden haben die Bezirksämter wie in früheren Jahren die meiſten Be⸗

ſtrafungen , nämlich 4176 oder 84,5 ausgeſprochen . Die im Abnehmen begriffene bürgermeiſter —

amtliche Thätigkeit weiſt nur 455 Straffälle oder 9,2 gegen 9,7 im Vorjahre auf. Blos

im Amtsbezirk Triberg bildeten die bürgermeiſteramtlichen Fälle die Mehrzahl ; dagegen haben in

(Fortſetzung folgt auf Seite 20. )
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